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./ BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer A-1045 Wien 

Postfach 195 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Datum: 1 7. NOV.1988 

t Vertellt.,1_! .�9!! . .......- ---........... ...=::..::;;C:=:;zi=::J 
Ihre Zahl/Nachricht vom Unsere Zahl/Sachbearbeiter 

RGp 329/88/Wr/St 

Betreff 

Bundesgesetz, mit dem das Fleisch­
untersuchungsgesetz geändert wird 

(0222) 65 05 

DW 
4298 

Datum 

15.11.88 

Dem Ersuchen des Bundeskanzleramtes entsprechend übermittelt die Bundeskam­

mer der gewerblichen Wirtschaft 25 Kopien ihrer zu dem oben genannten Ge­

setzentwurf erstatteten Stellungnahme mit der Bitte um gefällige Kenntnis­

nahme. 

Anlage (25-fach) 

ab 

trom 22.4.88 
neue 

new 
Fax Nr. 0222/505 7007 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 

Telex 111871 BUKA 
Teletex (61) 3222138 BWK 
Telefax (0 22 2) 65 25 01 

Telegrammadresse 
BUWIKA 

Creditanstalt-Bankverein 
Konto Nr. 0020-95032/00 
BLZ 11000 

DVR 
0043010 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

8 undeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer A-1045 Wien 

Postfach 195 

B\ndeskanzlercnt 
Sektioo VII 
Bundesamtsgebäude 

RadetzkystraBe 2 
1031 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom Unsere Zahl/Sachbearbeiter (0222) 65 05 Datum 

GZ. 70.97l/l-VII/l0/88 
30. August 1988 

RGp 329/88/Wr/St 4298 DW 08.11.88 

Betreff 

Bundesgesetz, mit dem das Fleisch­
untersuchlIDgsgesetz geändert wird 

Die Bundeskarrmer dankt für die Übermittlung des gegenständlichen Entwurfes 

und erlaubt sich hiezu folgende Stellungnalme abzugeben: 

Wie die Erläuterl.mgen zu § 1 Abs 2 ausführen, wird die gesetzlich veran­

kerte Gefriernethode zwar nicht als Rrutinemethore weite Verbreit\D3' fin­

den; grlIDdsätzlich handelt es sich bei der Kältebehandlung (Gefrieren) al­

lerdings um ein Verfahren der Brauchbarmachung val an sich nicht taugli­

chern Fleisch. Aus Gründen der Klarheit wird daher vorgeschlagen, den Text 

des Entwurfes wie folgt zu ändern: 

"Die UntersUChlIDg auf Trichinen entfällt bei Schweinen, wenn das Fleisch 

einer geeigneten Kältebehandlung (Gefrieren) unterzogen wird. Das Freisein 

von Trichinen ist erst dann anzunehmen, werm das Fleisch der Kältebehand­

lmg (Gefrieren) lIDterzogen worden ist." 

ab 

from 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 

22.4.88 
neue 

new 

Telex 111871 BUKA 
Teletex (61) 3222138 BWK 
Telefax (0 22 2) 65 25 01 

Fax Nr. 0222/505 7007 

Telegrammadresse 
BUWIKA 

Creditanstalt-Bankverein 
Konto Nr. 0020-95032/00 
Bl211000 

DVR 
0043010 
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Im Hinblick auf die in letzter Zeit verstärkte Diskussioo über eine Armä­

herung bzw. einen Beitritt ÖSterreichs zur E3, sollten in cEr NaYel.le zun 

Fleischuntersuchtmgsgesetz die einschlägigen EI7-Regelungen, vor allem jene 

der BRO, berücksichtigt werden. Insbesondere sollten die Vorschriften über 

die Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung EXi-kalfarm ge­

stal tet werden. 

Sowohl in der EX; als auch in den USA erfolgen die Untersuch\D'1gen in erster 

Linie durch ge schul te, nichttierärztliche Organe. In ÖSterreich hingegen 

wird die Schlachttier- und Fleisch\D'1tersuchmlg fast ausschließlich Val 

Tierärzten durchgeführt. Zwar bietet das geltende Fleisch\D'1tersuch\D'1gsge-

setz durch die BestiImn.mg des § 7 bereits jetzt die �lichkeit cEr Be­

trau\D'1g von nichttierärztlichen Untersuchungsorganen, doch nur \D'1ter der 

Voraussetzung, daß eine Untersuchung durch Tierärzte nicht gesichert ist. 

In der Praxis führt diese Regeltmg zu einer extrenen Kostenbelast\D'1g für 

die betroffenen Betriebe. In den genannten Ländem, in denen Veterinäre 

hauptsächlich in Zweifelsfällen entscheiden, sind die Untersudnmgsgebüh­

ren naturgemäß wesentlich niedriger. Im Falle einer Armäherung bzw. eines 

Bei tri ttes ÖSterreichs zur EX; würde dies zu nicht unerheblichen Wettbe­

werbsverzerrungen führen. Es wird daher vorgeschlagen, den § 7 <Es gelten­

den Fleischuntersuch\D'1gsgesetzes insofern abzuändern, als in Hinkunft eine 

Betrau\D'1g von entsprechend ge schul ten Organen mit der Schlachttier- \D'1d 

Fleisch\D'1tersuchung jederzeit und <i1ne Einschränklmg m5glich ist. 

Zu Punkt 8 des Entwurfes (§ 35) wird vorgeschlagen, daß in Betrieben, die 

eine Veterinärkcntrolln\lI1ller haben, generell jedes taugliche Fleisch mit 

dem OValst.enp!l (mindestens 6, 5 cm Breite und 4, 5 an Höhe) gekermzeichnet 

werden soll. Eine Kennzeichnung nach § 35 Abs 1 Z 1 würde sich darm erüb­

rigen. Diese Vorgangsweise wäre deswegen praxisgerechter, weil jene 

Schlachtbetriebe, die Fleischexporte durchführen, Z\ml Zeitpmkt der 

Schlachtmlg oft noch nicht wissen, welches Fleisch später in den Export 

geht \D'1d welches im Inland abgesetzt wird. 

Was die M:5glichkeit betrifft, die Beauftra;tmg eines Fleisch\D'1tersuchungs­

tierarztes bzw. eines Fleischmtersuchers zurückzunehmen, sollte nach dem 
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§ 6 Abs 3 bzw. dem § 7 Abs 4 folgende Ergänzlmg angefügt werden: " • • • • • • •  

'W8I'U1 der Tierarzt (Fleischuntersucher) cEm Schlachtbetriebsinhaber gegen­

über ein Verhalten an den Tag legt, das eine gedeihliche Zusamrenarbeit 

nicht mehr erwarten läßt." 

Im zusanmenhang mit den Untersuchtmgskosten wurde val den betroffenen Mit­

gliedsfinnen wiederholt das Problem <Es nicht m5glichen Varsteuerabzuges 

aufgezeigt. Wenngleich es sich hier um eine steuerrechtliehe Frage han­

delt, erscheint eine Lösung im Rahrren <Es Fleischuntersuchungsgesetzes an­

gebracht. 

Das Fleischuntersuchungsgesetz sieht vor, daß für die Schlachttier- und 

Fleischuntersuchung Gebühren an die Gemeinde zu entrichten sind, deren 

Bäte von Landeshauptmann im Verordnungswege festzusetzen ist. In diesen 

Fleischuntersuchungsgebühren sind das Entgelt für d:m Tierarzt (F1eischun­

tersuchungsorganaufwand) sowie Kostenersatz und Zuschlag für die Gemeinde 

enthalten. Da es sich bei der Fleischuntersuchung \.In die Erfüllung öffent­

lich-rechtlicher Aufgaben handelt, ist das an die Gemeinde zu entrichtende 

Entgelt, nicht umsatzsteuerbar. 

Der Tierarzt tri tt bei den Vieh- und Fleischuntersuchungen als Organ der 

Gateinde auf. Er ist entweder Angestellter der Gateince oder er führt die 

Untersuchung aufgrund eines Werkvertrages durch. Soferne der betreffence 

Tierarzt nicht in einem Dienstverhältnis mit der Gemeince steht, ist diese 

Tätigkeit nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes als selbständig 

zu qualifizieren. Er hat daher für jene Beträge, die er val der Gemeinde 

erhält, Unsatzsteuer zu entrichten. Da jedoch die Geneinde bei der 

Schlachttier- und Fleischuntersuchung nicht unternehnerisch tätig wird, 

sondern h�it1iche Aufgaben wahrnimnt, hat sie nicht die z.f)glichkeit, 

jene Unsatzsteuer, die der Tierarzt in Rechnung stellt, als Varsteuer in 

Abzug zu bringen. Ein vorsteuerabzug ist daher auch für. den Unternehner 

nicht ni:5glich. Verschärft wird diese Problematik zusätzlich dadurch, daß 

im Rahmen der Steuerrefonn der Unsatzsteuersatz für Tierärzte ab 1.1.1989 

von 10 % auf 20 % erhöht wird. 

11/SN-152/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 5

www.parlament.gv.at



• - 4 -

Zur IßslIDg dieses Problems darf daher folgender Vorschlag lIDterbrei tet 

werden: Die in <En §§ 47 lIDd 48 angesprochene Gebühr für Schlachttier- md 

FleischlIDtersuchungen soll te ex lege ein umsatz steuerpflichtiges Entgelt 

im Sinne <Es § 1 tlnsatzsteuergesetz 1972 darstellen. Die Gemeinä:m Wr'den 

hinsichtlich dieser Gebühr umsatz steuerpflichtig und könnten die t.msatz­

steuer dem Unternehmen geson<Ert in Rechnt1B;J stellen, welches dann vor­

steuerabzugsberechtigt wäre. 

Abschließend bittet die Bun<Eskamrer, <En gegenständlichen Entwurf vor 

seiner Realisienmg einer Expertendiskussion zuzuführen, an der auch Fach­

leute aus <Er Wirtschaft teilnehmen sollten. Im Rahmen dieses Gespräches 

böte sich auch die Gelegenheit, die seitens <Er BuncEskamner wiedel:holt 

geforderte ÄncEnmg ces § 40 zu erörtern. 

BUNDFSKAl+1ER DER �ICHEN WIRTSCHAFI' 
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